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Öffentlichkeitsbeteiligung zum NWP
Textbausteine

Das Beteiligungsverfahren läuft ausschließlich digital. Stellungnahmen können bis zum 25.06.2026 direkt über die Beteiligungsplattform eingebracht werden:
https://beteiligung.bundesumweltministerium.de/de/nationaler-wiederherstellungsplan 

Auf der Online-Plattform finden Sie auch ein Video, in dem der Aufbau der Seite und die Möglichkeit der Stellungnahme beschrieben ist. 
Online-Plattform zum Nationalen Wiederherstellungsplan 
[image: ]
Die Plattform ist in vier Unterpunkte gegliedert. 
In den Hinweisen zum Beteiligungsverfahren finden Sie ausschließlich Erläuterungen und organisatorische Hinweise. Die Bereiche Zielunabhängige Angaben, Übergeordnete Maßnahmen und Artikel der Wiederherstellungsverordnung enthalten die eigentlichen Inhalte des NWP. Sie sind wiederum in zahlreiche Unterpunkte gegliedert.

Unsere Textbausteine gliedern sich in allgemeine Punkte sowie allgemeine und spezifische Punkte zu den jeweiligen Artikeln.


Allgemeine Anmerkungen
Freiwilligkeit und Planungssicherheit
Grundeigentümer benötigen klare Rechts- und Planungssicherheit. Der aktuelle NWP bleibt unkonkret und enthält in der aktuellen Fassung kaum Aussagen dazu, welche Verpflichtungen oder Einschränkungen künftig auf Grundeigentümer und Bewirtschafter zukommen könnten.
Die angekündigte Freiwilligkeit muss dauerhaft und im NWP rechtssicher umgesetzt werden. Dies sieht der NWP derzeit nicht vor. Die Freiwilligkeit und die finanzielle Förderung ist lediglich als vorrangige Soll-Vorschrift aufgeführt. Dieses ist als Muss-Vorschrift rechtssicher umzusetzen. Ist eine Maßnahme aber rechtsverbindlich vorgesehen, ist diese nach dem Beihilferecht im Allgemeinen nicht förderfähig. Hier bedarf es einer Anpassung des Beihilferechts.
Einschränkungen des Eigentums verhindern
Wiederherstellungsmaßnahmen sollen möglichst eng mit dem Flächenbewirtschaftenden und Flächeneigentümern abgestimmt werden. Sollte es zu einem Eingriff in das Eigentum kommen, ist dies entsprechend zu entschädigen. Auf den Grundsatz der Freiwilligkeit ist zu achten.
Finanzierung sicherstellen
Die Umsetzung der Wiederherstellungsziele darf nicht ohne gesicherte Finanzierung erfolgen. Bereits heute besteht eine erhebliche Finanzierungslücke bei bestehenden Förderprogrammen. Zusätzliche Anforderungen an Waldbesitzende können nur auf freiwilliger Basis und mit dauerhaft verlässlicher Finanzierung umgesetzt werden.
Freiwillige Maßnahmen dürfen nicht zu Verpflichtungen werden
Freiwillige Fördermaßnahmen dürfen nicht nachträglich als dauerhafte Wiederherstellungsmaßnahmen gewertet werden. Insbesondere die Teilnahme an bestehenden Programmen darf nicht zu langfristigen flächenbezogenen Verpflichtungen oder zusätzlichen Einschränkungen führen.
Klimaanpassung stärker berücksichtigen
Der NWP muss stärker auf Klimaanpassung und stabile, zukunftsfähige Wälder ausgerichtet werden. Vorrangig muss der Umbau in resiliente Mischwälder und die standortsgerechte Wiederbewaldung nach Schadereignissen unterstützt werden. Starre Zielbilder (historischer) Lebensraumtypen werden den dynamischen Entwicklungen des Klimawandels nicht gerecht.
Zielkonflikte zwischen Wiederherstellung und Waldumbau
Zwischen Wiederherstellungszielen, Nichtverschlechterungsanforderungen und dem notwendigem Waldumbau können erhebliche Zielkonflikte bestehen. Dies gilt insbesondere für Artikel 4, der sich an Lebensraumtypen und Arthabitaten orientiert. Waldbesitzende brauchen die Möglichkeit, Bestände aktiv an den Klimawandel anzupassen, ohne zusätzliche rechtliche Unsicherheiten oder Einschränkungen befürchten zu müssen. Es darf keine Verpflichtung geben, bestehende Anpassungsmaßnahmen „rückabzuwickeln“. 

Lebensraumtypen kritisch prüfen
Die Orientierung an Lebensraumtypen darf nicht losgelöst von den heutigen und künftigen Standortbedingungen erfolgen. Klimawandel und Standortsdrift verändern Wälder dauerhaft. Wiederherstellungsziele müssen deshalb dynamisch ausgestaltet werden und Raum für klimaresiliente Entwicklungen lassen. Lebensraumtypen müssen neu und dynamisch aufgestellt und weiterentwickelt werden
Ordnungsgemäße Forstwirtschaft und Jagdbewirtschaftung darf nicht eingeschränkt werden
Die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die hierfür notwendige Bejagung müssen weiterhin vollumfänglich möglich bleiben und darf durch Wiederherstellungsmaßnahmen nicht eingeschränkt werden. Eine Regelausnahme gemäß § 14 Abs. 2 i.V.m. § 5 BNatschG ist vorzusehen. Auch die notwendige Jagdbewirtschaftung ist in eine solche Regelausnahme aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für Artikel 4.
Bürokratie und Monitoring begrenzen
Die vorgesehenen Monitoring-, Berichts- und Dokumentationspflichten verursachen erheblichen bürokratischen und finanziellen Aufwand. Insbesondere eine flächendeckende Kartierung von Lebensraumtypen außerhalb bestehender Schutzgebiete wirft Fragen hinsichtlich Aufwand, Datennutzung und Rechtsfolgen für Grundeigentümer auf.
Beteiligungsverfahren verbessern
Das bisherige Beteiligungsverfahren wird dem Umfang und der Tragweite des NWP nicht gerecht. Viele Inhalte bleiben unklar oder fehlen, konkrete Auswirkungen auf Grundeigentümer sind im aktuellen NWP-E nicht erkennbar. Da künftige NWP eine andere Planungsgrundlage vorsehen, ist dies irreführend. Gleichzeitig erschweren enge Fristen und die Zeichenbegrenzung eine sachgerechte fachliche Beteiligung.
Wälder nicht einseitig belasten
Wälder gehören bereits heute zu den vergleichsweise gut erhaltenen Ökosystemen, werden im Rahmen der Wiederherstellungsverordnung jedoch besonders stark in Anspruch genommen. Zusätzliche Anforderungen müssen verhältnismäßig bleiben und die bereits erbrachten Leistungen nachhaltiger Waldbewirtschaftung berücksichtigen.





Zielunabhängige Angaben
1. Die angekündigte Freiwilligkeit muss dauerhaft und im NWP rechtssicher umgesetzt werden. Dieses sieht der NWP derzeit nicht vor. Die Freiwilligkeit und die finanzielle Förderung ist lediglich als vorrangige Soll-Vorschrift aufgeführt. Dieses ist als Muss-Vorschrift rechtssicher umzusetzen.

2. Der Bund hat in vielen Bereichen, die die W-VO umfasst keine Regelungsbefugnis. Durch den NWP und seine Folgen darf nicht in die bestehenden Länderkompetenzen eingegriffen werden.

Artikel 4
1. Wird künftig für Artikel 4 das gleiche Rechtssystem wie Natura 2000, ins. Art. 6 FFH-RL unterstellt? Damit würde das Verschlechterungsverbot und entsprechende Erheblichkeitsabschätzungen, Erheblichkeitsprüfungen etc. mit einem bürokratischen und finanziellen Aufwand gelten. Die EU-Kommission hat aber klargestellt, dass die W-VO nicht ein Verschlechterungsverbot, sondern eine Nichtverschlechterungsanforderung enthält. Diese Begriffe sind grundsätzlich unterschiedlich zu bewerten. Dieses muss sich auch im NWP wiederfinden. 6.4.1 des NWP ist entsprechend neu zu formulieren und hat sich ausschließlich auf Natura 2000-Flächen zu beziehen.
Sofern eine Übertragung des Regimes des Art. 6 FFH-RL auf den Art. 4 W-VO nicht beabsichtigt ist, bedarf es der eindeutigen Klarstellung, dass eine Übernahme des Regimes des § 33 BNatSchG nicht vorgesehen ist (außerhalb Natura 2000-Flächen). Ferner ist im Sinne des Bürokratieabbaus eine Regelausnahme gem. § 14 Abs. (2) i.V.m. § 5 BNatSchG für ordnungsgemäße Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (incl. der notwendigen jagdlichen Bewirtschaftung) vorzusehen. 
2. Grundlage für die Flächenermittlung ist der FFH-Bericht 2025. Dieser weicht in seiner Systematik für Wald-LRT von den bisherigen Berichten ab, ohne hierfür eine ausreichende fachliche Grundlage zu haben. Durch diese neu eingeführte Systematik kommt es zu einer Erhöhung der wiederherzustellenden Flächen insbesondere in Wald-LRT mit einem großen Flächenanteil, wie z.B. Buchen-LRTen. Die aufgeführten Flächenangaben für Wiederherstellungsmaßnahmen sind in Frage zu stellen.
3. Bei der Neuetablierung von LRT und Arthabitaten, die insbesondere ab 2040 erfolgen soll, ist eine vor ab-Beteiligung der betroffenen Grundeigentümer durchzuführen. Die Notwendigkeit für jede einzelne zusätzlich auszuweisende Fläche ist fachlich und nach den Grundsätzen von Natura 2000-Ausweisungen zu begründen.
4. Die Planung des NWP erfolgt auf NUTS 3-Ebene. Ab 2032 enthält der NWP aber eine flurstückscharfe Planung. Wie wird sichergestellt, dass die betroffenen Eigentümer und Bewirtschafter eingebunden werden?
5. Viele LRT sind unter den Bedingungen des Klimawandels nicht zukunftsfähig. Wie wird sichergestellt, dass künftig auch in LRT ein notwendiger Waldumbau auch mit klimaresilienten Baumarten unabhängig vom bestehenden LRT incl. einer notwendige Bejagung durchgeführt werden kann? Dieses ist im NWP rechtssicher aufzunehmen. Waldumbaumaßnahmen in bisher nicht ausgewiesenen LRT (außerhalb Natura 2000) müssen rechtssicher fortgeführt werden können.
Wie erfolgt eine klimawandelnotwendige Flexibilisierung und Dynamisierung von LRT und Arthabitaten? Die derzeit nach Natura 2000 existierenden Definitionen von LRT sind zu überarbeiten. Dieses ist rechtssicher im NWP aufzunehmen.
LRT, die aufgrund des Klimawandels nicht mehr zukunftsfähig sind, sind zu streichen und nicht mit Flächen zu hinterlegen.
6. Wie erfolgt die Überwachung der Wiederherstellungsmaßnahem und das Erkennen einer drohenden Verschlechterung nach Art. 4 Abs. 11? Welche Folgen hat der Eigentümer und Bewirtschafter? Wer trägt die Beweislast?

7. Die angekündigte Freiwilligkeit muss dauerhaft und im NWP rechtssicher umgesetzt werden. Dieses sieht der NWP derzeit nicht vor. Die Freiwilligkeit und die finanzielle Förderung ist lediglich als vorrangige Soll-Vorschrift aufgeführt. Dieses ist als Muss-Vorschrift rechtssicher umzusetzen. 


Artikel 12 
Allgemein
Eine Kommentierung des Artikel 12 ist derzeit nicht möglich, da weder der Index häufiger Waldvogelarten, die gewählten Indikatoren, Bezugswerte noch das zufriedenstellende Niveau bekannt sind. Gleichzeitig bezieht sich Artikel 12 auf die gesamte Waldfläche, für die auch ein Aufwärtstrend erfolgen muss. Je nach Wahl der Indikatoren, Bezugsgrößen und dem zufriedenstellenden Niveau kann es erhebliche Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung geben. 
Solange Referenzwerte fehlen, besteht keine ausreichende Planungssicherheit. Rechtsfolgen, Kontrollanforderungen und möglicher zusätzlicher Verwaltungsaufwand bleiben unklar. Die Festlegung der Indikatoren muss fachlich nachvollziehbar, transparent und unter verbindlicher Beteiligung der betroffenen Eigentümer erfolgen. Entscheidend ist, dass keine pauschalen Bewirtschaftungsvorgaben oder unzumutbaren Belastungen entstehen.
Art. 12 Abs. 4 - Nichteinhaltung der Verpflichtungen
Die Verordnung erkennt an, dass ein Nichterreichen der vorgesehenen Aufwärtstrends akzeptiert werden muss, wenn dies auf höhere Gewalt, Naturkatastrophen, unkontrollierte Waldbrände oder unvermeidbare klimabedingte Lebensraumveränderungen zurückzuführen ist. Diese Ausnahmetatbestände sind für die Waldbewirtschaftung von erheblicher praktischer Bedeutung.
Klimabedingte Standortveränderungen und Extremwetterereignisse prägen die Entwicklung vieler Wälder bereits heute. Solche Entwicklungen liegen regelmäßig außerhalb des Einflussbereichs der Waldbesitzenden und dürfen ihnen umso weniger als Zielverfehlung zugerechnet werden. Der NWP sollte deshalb klare Kriterien und Verfahren enthalten, nach denen solche Fälle dokumentiert, anerkannt und bei der Bewertung der Zielerreichung berücksichtigt werden.

Teil C – Übergeordnete Maßnahmen
Grundsätzliche Einwertung
Die Einbeziehung der Förderprogramme wie KWM sowie GAK-Maßnahmen als Wiederherstellungsmaßnahme darf nicht rückwirkend erfolgen. Bereits vorher beanspruchte Förderungen, die noch in der Laufzeitbindung sind müssen außen vor bleiben und dürfen nicht als Wiederherstellungsmaßnahme gewertet werden. Ansonsten würde dies zu einem erheblichen Vertrauensverlust gegenüber den Waldbesitzenden und Forstbetrieben führen. Neben Lebensraumtypenflächen innerhalb und außerhalb von FFH-Gebieten werden zusätzlich KWM- und GAK-Flächen in die W-VO-Gebietskulisse einbezogen. Dies würde den freiwilligen Förderansatz schwächen und die Betroffenheit des Waldes erheblich ausweiten.
Spezifische Maßnahmen für Artikel 12 – Klimaangepasstes Waldmanagement
Eine nachträgliche Einordnung des Klimaangepassten Waldmanagements in den Vollzug der W-VO  sollte begrenzt werden. KWM ist ein eigenständiges Förderprogramm mit klar definierten Kriterien, einer bestimmten Laufzeit und einer eigenen Finanzierungsgrundlage. Es wurde geschaffen, um freiwillige zusätzliche Leistungen des klimaangepassten Waldmanagements zu honorieren und Waldbesitzenden hierfür Planungssicherheit zu geben.
Wird KWM nachträglich als Beitrag zur Erfüllung europäischer Wiederherstellungsverpflichtungen gewertet, besteht das Risiko einer Zweckverschiebung. Ein freiwilliges Förderinstrument wird zu einem Baustein der W-VO-Umsetzung. Dadurch würde die Akzeptanz bei den Waldbesitzenden geschwächt.
Der NWP sollte daher klarstellen, dass bestehende Förderprogramme wie KWM nicht ohne Weiteres als Erfüllungsinstrument der W-VO vereinnahmt werden. Zusätzliche Anforderungen aus der W-VO müssen zusätzlich finanziert werden und dürfen nicht zulasten bereits bestehender, freiwilliger Förderzusagen gehen.
Spezifische Maßnahmen für Artikel 12 – Waldumbau und Wiederaufforstung
Die Einordnung der GAK-Förderung zum Waldumbau und zur Wiederaufforstung als Maßnahme zur Erfüllung von Artikel 12 W-VO ist kritisch zu bewerten. Die GAK-Waldförderung wurde geschaffen, um Betriebe freiwillig beim klimaangepassten Waldumbau, bei der Wiederbewaldung und bei der Stabilisierung geschädigter Bestände zu unterstützen. 
Besonders problematisch ist, dass bereits in Förderung befindliche Flächen faktisch in eine W-VO-bezogene Flächenkulisse hineinwachsen. Neben Lebensraumtypenflächen innerhalb und außerhalb von FFH-Gebieten werden zusätzlich KWM- und GAK-Flächen in die W-VO-Gebietskulisse einbezogen. Dies würde den freiwilligen Förderansatz schwächen und die Betroffenheit des Waldes erheblich ausweiten.
Spezifische Maßnahmen für Artikel 12 – Jungbestandspflege
Die Jungbestandspflege ist eine reguläre forstliche Kernmaßnahme zur Stabilisierung, Mischungspflege und Qualitätssicherung junger Bestände und dient der klimaangepassten Waldentwicklung.
Problematisch ist die breite Anrechnung auf Artikel 4, Artikel 10 und mehrere Indikatoren nach Artikel 12. Dadurch wird eine bewährte, freiwillig geförderte Bewirtschaftungsmaßnahme in einen Ziel- und Berichtszusammenhang gestellt, der mit erweiterten Vorgaben und Kontrollen belastet wird. Gleichzeitig ist insbesondere bei Einbeziehung in die Flächenkulisse nach Artikel 4 die Pflege in einen klimaangepassten Waldbestand nicht mehr möglich, da sie sich an LRT orientieren muss – egal ob diese unter den Bedingungen des Klimawandels zukunftsfähig sind.
Spezifische Maßnahmen für Artikel 12 – Erstaufforstung
Die Erstaufforstung ist eine betrieblich und standörtlich sorgfältig zu planende Maßnahme zur Waldmehrung auf bislang nicht forstlich genutzten Flächen. Wird sie zugleich zur Erfüllung von Zielen der W-VO, zur Waldvernetzung, zur Schaffung neuer Waldlebensraumtypen und zur Verbesserung mehrerer Artikel-12-Indikatoren herangezogen, so bedarf es einer entsprechend umfangreichen, langfristigen Förderung.
Spezifische Maßnahmen für Artikel 12 – Vertragsnaturschutz im Wald
Die Einordnung des Vertragsnaturschutzes im Wald in den Nationalen Wiederherstellungsplan ist auf zukünftige Vereinbarungen zu beschränken. Der Vertragsnaturschutz beruht auf Freiwilligkeit, konkreten Leistungsbeschreibungen bei angemessener Gegenleistung und klarer zeitlicher Bindung. Bestehende Verträge dürfen daher nicht nachträglich als allgemeiner Erfüllungsbaustein der W-VO vereinnahmt werden.
Kritisch ist, dass der NWP den Vertragsnaturschutz sehr breit mehreren Zielen der W-VO sowie nahezu allen Waldindikatoren nach Artikel 12 zuordnet. Da die einzelnen Verträge und Maßnahmen sehr unterschiedlich ausgestaltet sind, kann eine Anrechnung auf W-VO-Ziele nicht pauschal erfolgen, sondern nur Fall für Fall nach klarer Abgrenzung und Einzelfallprüfung.
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